
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/12/15 KUVS-K1-
1529/6/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1994

Rechtssatz

Ist eine Abwiegemöglichkeit vor Ort (vorliegend Ladung von Blochholz im Wald) nicht vorhanden, so hat der

Beschuldigte seinen Lkw-Lenker zu belehren, welche Erfahrungswerte hinsichtlich des Gewichtes des von ihm

aufzunehmenden Ladegutes und hinsichtlich der Gewichtsunterschiede bei verschiedenen Zustandsformen des

betre7enden Ladegutes in Rechnung zu stellen sind, sofern solches Gut ungewogen aufgeladen wird. Dabei ist bei

Ladungen mit hohen Gewichtsschwankungen - zB aufgrund von Feuchtigkeitsgraden bei Holz - im Zweifel nur eine

solche Menge zu laden, daß auch unter Annahme des höchsten Gewichtes das höchstzulässige Gesamtgewicht nicht

überschritten wird.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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